§ 3
Entgelttafel

¹Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Produktion und Auslieferung ab 01.04.2003
1. Stundenlöhne der Hilfskräfte in Produktion und Versand sowie bei Kurzauslieferung mit weniger als 19 Stunden wöchentlicher Ausfahrzeit
	vor Vollendung des 18. Lebensjahres
	7,49
	(65%)

	in den ersten 6 Monaten der Tätigkeit
	8,06
	(70%)

	nach 6 Monaten der Tätigkeit
	8,64
	(75%)

	nach einjähriger Tätigkeit im Bäckerhandwerk
	9,21
	(80%)

	nach vierjähriger Tätigkeit in der Produktion im Bäckerhandwerk
	10,36
	(90%)




2. Stundenlöhne der Betriebshelferinnen/Betriebshelfer (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit erfolgreich bestandenem praktischen Teil der Gesellenprüfung im Bäcker-/und Konditorenhandwerk)
	im 1. Beschäftigungsjahr nach der Ausbildung
	8,99
	(78%)

	im 2. u. 3. Beschäftigungsjahr nach der Ausbildung
	9,45
	(82%)

	ab dem 4. Beschäftigungsjahr nach der Ausbildung
	10,36
	(90%)

	ab dem 7. Beschäftigungsjahr nach der Ausbildung
	10,94
	(95%)




3. Stundenlöhne der Auslieferungsfahrerinnen/Auslieferungsfahrer
	in den ersten 6 Monaten der Tätigkeit
	9,56
	(83%)

	nach 6 Monaten zusammenhängender Tätigkeit im Bäckerhandwerk
	10,82
	(94%)

	nach vierjähriger Tätigkeit als Auslieferungsfahrer/in im Bäckerhandwerk sowie Berufskraftfahrer/innen mit abgeschlossener Prüfung
	11,52
	(100%)

	Bäcker/innen, Konditor/innen mit abgeschlossener Ausbildung, die als Kraftfahrer/innen eingesetzt werden, erhalten den Lohn nach Tarifgruppe 1.4. (die folgende Lohngruppe d.A.) 



4. Stundenlöhne der Bäcker/innen, Konditoren/innen mit erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung sowie ihnen gleichgestellte Betriebshandwerker
im 1. Berufsjahr nach der Ausbildung
9,79
(85%)
im 2. u. 3. Berufsjahr nach der Ausbildung
10,71
(93%)
ab dem 4. Berufsjahr nach der Ausbildung
11,52
(100%)
Gesellen mit Meisterprüfung
11,86
(103%)


5. Entgelte der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit besonderer Verantwortung 
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit besonderer Verantwortung, die als solche vom Arbeitgeber eingesetzt sind, erhalten einschließlich der arbeitsplatzbedingten Zulagen nachstehende Vergütungen entsprechend den jeweils vereinbarten Stundenentgelten:
Fachkräfte mit vielseitiger Einsetzbarkeit
108%
Teigmacher und Ofenarbeiter, die als solche mindestens 20 Stunden in der Woche tätig sind
115%
Gesellen in leitender Stellung und Schichtführer, denen mindestens 4 Beschäftigte unterstellt sind, sowie Expedienten und stellvertretende Schichtführer, denen mindestens 10 Beschäftigte unterstellt sind
120%
Schichtführer, denen mindestens 10 Beschäftigte unterstellt sind
125%



² Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Verkauf ab 01.04.2003
1. Entgelte für das Verkaufspersonal ohne Lehrabschluß im Nahrungsmittelhandwerk oder Lebensmitteleinzelhandel, sowie ungelerntes Servierpersonal 
im 1. Beschäftigungsjahr im Bäckerfachgeschäft
1.098,-
(70%)
im 2. Beschäftigungsjahr im Bäckerfachgeschäft
1.176,-
(75%)
im 3. Beschäftigungsjahr im Bäckerfachgeschäft
1.254,-
(80%)
ab dem 4. Beschäftigungsjahr im Bäckerfachgeschäft
1.411,-
(90%)
nach 5jähriger Tätigkeit in dieser Tarifgruppe erfolgt eine Eingruppierung in die Tarifgruppe 2, ab 4. Berufsjahr
1.568,-
(100%)


2. Entgelte der Fachverkäufer/innen mit erfolgreich abgeschlossener 3jähriger Ausbildung im Nahrungsmittelhandwerk oder im Lebensmitteleinzelhandel sowie gleichgestelltes Servierpersonal
im 1. Berufsjahr nach der Ausbildung
1.254,-
(80%)
im 2. Berufsjahr nach der Ausbildung
1.332,-
(85%)
im 3. Berufsjahr nach der Ausbildung
1.411,-
(90%)
ab dem 4. Berufsjahr nach der Ausbildung
1.568,-
(100%)


3. Filialleiter/innen und leitend verantwortlich Erstverkäufer/innen sowie Verkäufer/innen mit besonderer Verantwortung in Kleinfilialen erhalten, soweit sie vom Arbeitgeber als solche eingesetzt sind, bei einer wöchentlichen Gesamtstundenzahl aller Beschäftigten in der Filiale oder Verkaufsstelle (einschließlich Auszubildende)
in Kleinfilialen
bis zu
110 Stunden wöchentlich
5%
in Filialen
mit mehr als
110 Stunden wöchentlich
10%
mit mehr als
190 Stunden wöchentlich
15%
mit mehr als
300 Stunden wöchentlich
20%
mit mehr als
400 Stunden wöchentlich
25%
Maßgebend für die zu berücksichtigende Gesamtstundenzahl pro Woche ist die durchschnittliche Wochenstundenzahl des letzten Abrechnungszeitraums.
Als eingesetzt gilt, wem dauerhaft entsprechende Tätigkeiten vom Arbeitgeber übertragen werden.


4. Entgelte der Verkaufsleiter/innen mit Abschlußprüfung, wenn sie als solche vom Arbeitgeber eingesetzt sind
Verkaufsleiter/innen mit Abschlußprüfung
2.038,-
(130%)


5. Verkaufspersonal mit Ausbildereignungsprüfung, das mit der Betreuung von Auszubildenden beauftragt ist, erhält eine Zulage in Höhe von 10% zum monatlichen Tarifentgelt.
Beim Zusammentreffen von mehreren Zulagen ist jeweils nur die höhere zu zahlen.


³ Entgelte des Büro- und Verwaltungspersonals ab 01.04.2003
1. Gehälter der Angestellten ohne abgeschlossene kaufmännische Berufsbildung mit vorwiegend schematischer Tätigkeit
in den ersten 6 Monaten der Tätigkeit
1.107,-
(70%)
nach 6 Monaten der Tätigkeit
1.187,-
(75%)


2. Gehälter der Angestellten mit kaufmännischen Tätigkeiten, die in der Regel eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung voraussetzen
im 1. Berufsjahr nach der Ausbildung
1.266,-
(80%)
im 2. Berufsjahr nach der Ausbildung
1.502,-
(95%)
ab dem 3. Berufsjahr nach der Ausbildung
1.582,-
(100%)
Kaufmännische Angestellte mit größerer Verantwortung erhalten eine Zulage von 10% auf das Tarifgehalt.



